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Die Freiheit und Selbständigkeit

der evangelisch-protestantischen Kirche.

ie Forderung der Freiheit und Selbständigkeit der evangelisch-
protestantischen Kirche gegenüber dem Staate ist in den letzten
Zeiten lauter geltend gemacht worden, als jemals srüher. Noch
vor wenig Wochen nahm die brandenburgische Provinzialsynode
die Hammerstcin - Stöckerschen Anträge an, durch welche die

Schranke des kirchlichen Sclbstbesteuerungsmodus gegenüber der Mitwirkung
des Landtages erweitert und die Mitwirkung der Staatsbehörden bei Besetzung
kirchcnregimentlicher Ämter auf Einspruchsrecht beschränkt werden soll. Das
alles wird verlangt auf Grund der Freiheit und Selbständigkeit der Kirche.
Die evangelisch-protestantische Kirche beansprucht diese Freiheit als ihr gutes
Recht, und zwar steht sie mit diesem Ansprüche nicht allein da. Auch die ka¬
tholische Kirche betont diese Freiheit und fordert sie als ihr gutes Recht. Was
nun sie, die sich schlechthin „die Kirche" nennt, mit diesem Rechte will, das ist
vollkommen klar, wird aber oft vergessen. Es ist dasselbe Recht, welches die
Herrschaft der Kirche über den Staat festsetzt, Papst und Kaiser als zwei
Herrscher betrachtet, von denen der eine der Sonne, der andre dem Monde
gleicht, welcher von der Sonne sein Licht empfängt; es ist das Recht, welches
zwei Schwerter, zwei Gewalten kennt, die geistliche und die weltliche, von denen
die letztere der erster« treu und gewärtig sein muß. Das ist alte Lehre, Ge¬
danken des Mittelalters, die bereits die pseudoisidorischenDekretalen festsetzten und
die die gelehrten Jesuiten, ein Mariana, Bellarmin und Suarez, nur weiter zu
einer thevlratischen Politik ausgebildet haben, nach welcher sich der Staat zur
Kirche verhält, wie zur Seele der Leib, der zwar nach seinem eignen Gesetze
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lebt, aber der Seele zu dienen hat, auch im Notfalle vernichtet werden muß,
damit die Seele gerettet werde. Wo es not thut, verliert jede irdische Gewalt
gegenüber der Kirche ihr Recht, und wenn es das Heil der Seele erfordert, können
auch Fürsten entsetzt, ja selbst am Leben gestraft werden. Auch die Doktrin
der Volkssouveränität stammt im Zusammenhange mit diesem System von den
Jesuiten: „Der König kann durch das Gemeinwesen seiner Würde entkleidet
werden wegen tyrannischer Herrschaft, und wenn er seiner Pflicht nicht nach¬
kommt und irgend eine (andre) gerechte Ursache vorhanden ist; und es kann
ein andrer von der Majorität des Volkes erwählt werden" L.sx xotest
xsr röiuxuolioaiu xrivari ol> t^rg.uiu'äiziu, et si uou kg-eiat ollioiuru suura,
st (mm, est g-liciug. ^ustg. eauss,, st öli^i xotvst Mus g. in^ors xarts
xoxuli. Die katholischeKirche hat bis zu dieser Stunde von den Gedanken
des Mittclaltcrs nicht gelassen, kann das auch heutzutage infolge der Unfehl¬
barkeit ihres Hauptes weniger denn je. Die eifrigsten Vertreter der katholischen
Kirche erkennen das auch an. Bischof Dnpanloup von Orleans, der anfangs
ebenso wie die sämtlichen deutschen Bischöfe und Erzbischöfe gegen das Dogma
der Unfehlbarkeit war, schrieb vor dem Zusammentreten des vatikanischen Konzils
im August 1869 in seiner Warnung: „Man ^die Regierungen^ wird sich dann
fwenn der Papst für unfehlbar erklärt wird) der Behauptungen erinnern, welche
in frühern Bullen aufgestellt worden sind. Erklärt nicht z. B. Bonifacius VIII.
in der Bulle Ilug-ru 8ime,ta,iu, daß es zwei Schwerter gebe, das geistliche und
das weltliche, daß auch das weltliche Petrus angehöre, und daß der Nachfolger
des Petrus das Recht habe, die weltlichen Fürsten einzusetzen und zu verurteilen
(xotssws «xiritug-lis törroug-in xotsstatsui institusrs Kabst et Mäivars). Und
in der Bulle ^.usoultg. llll fordert er den König von Frankreich auf, alle Erz¬
bischöfe, Bischöfe und Äbte :c. nach Rom zu schicken, um dort zu beraten, was
zur guten Regierung des französischen Königreiches nötig erscheinen würde. Und
selbst nachdem durch den Protestantismus der Zustand Europas so gewaltig
verändert war, hat nicht Paul IV. in der bekannten Bnlle gegen Heinrich VIII.
alle Unterthanen des Königs von England ihres Eides entbunden, bot er nicht
England jedem an, der es erobern wollte, indem er dem Eroberer alle beweg¬
lichen und unbeweglichen Güter der von der Kirche abgefallenen Engländer
schenkte? . . . Schließlich werden sich die Souveräne, und zwar auch die katho¬
lischen, fragen, ob denn die päpstliche Unfehlbarkeit für die Zukunft solche Bullen
unmöglich machen wird? Wer wird einen neuen Papst hindern, das als
Glaubenssatz festzustellen, was mehrere seiner Vorgänger gelehrt haben, daß der
Statthalter Christi eine unmittelbare Gewalt auch über die weltliche Herrschaft
der Fürsten habe, daß es zu seinen Befugnissen gehöre, die Fürsten einzusetzen
und abzusetzen, und daß die bürgerlichen Rechte der Könige und der Völker
von ihm abhängig seien? Nach der Verkündigung des neuen Glaubenssatzes wird
keine Geistlichkeit,kein Bischof, kein Katholik diese den Regierungen so verhaßte
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Lehre zurückweisen können, daß nämlich alle bürgerlichen nnd politischen Rechte,
ebenso wie die Glaubenslehren, von dem Willen eines einzigen Menschen ab¬
hängen." Und Kardinal von Rauscher sagte in der Vorstellung der Minderheit
auf dem Konzil, die er behufs Aufschub der Beratung über die Unfehlbarkeit
abgab, die Päpste des Mittelalters hätten fest daran geglaubt, auch in Dekreten
und Restripten ausgesprochen: Vou Gott sei ihnen das Recht verliehen, über
alle zeitlichen Angelegenheiten aus dem Gesichtspunkte der Sünde Vorschriften
zu geben und Urteile zu füllen; insbesondre habe Christus, der Herr, dem hei¬
ligen Petrus und den an dessen Stelle nachfolgenden zwei Schwerter übergeben,
das eine das geistliche, welches sie selbst führten, das andre das weltliche,
welches die Fürsten und Krieger nach ihrer Vorschrift führen müßten. Diese
Lehre von dem Verhältnis der päpstlichen Gewalt zur staatlichen hat Bo-
nifaz VIII. durch die Bulle vnam sanowin, verkündigt und allen Gläubigen
anzunehmen befohlen. Es entgehe nun niemandem, daß es unmöglich sei, die
staatliche Gesellschaft nach dieser Regel zu reformiren. Sie, die Bischöfe, trügen
eine andre Lehre dem christlichen Volke vor; aber wenn der Papst, wie in der
Bulle Luur sx Äxo8to1g.tu8 oMoio versichert wird, aus göttlichem Rechte über
die Völker und Reiche die Fülle der Gewalt inne hätte, dann stünde es der
Kirche nicht frei, dies den Gläubigen zu verbergen, d.h. mit andern Worten:
wenn die päpstliche Unfehlbarkeit erklärt würde, dann gelte auch das mittel¬
alterliche Recht, und wenn man diese zeitliche Gewalt des Papstes etwa nur
als eine Theorie hinstellen wollte, weil Pius IX. faktisch nicht entfernt daran
denke, die Lenker der staatlichen Angelegenheiten abzusetzen, so würden die Gegner
hohnlachend antworten: Die päpstliche Gewalt fürchten wir nicht, aber nach
langen und verschiednen Verstellungen ist es endlich evident geworden, daß
jeder Katholik, dessen Werke durch den Glauben, den er bekennt, geleitet werden
sollen, ein geborner Feind des Staates ist, da er sich im Gewissen für gebunden
erachtet, so viel er kann, dazu beizutragen, daß alle Reiche und Völker dem
römischen Papste unterworfen werden.

Daß die Gegner mit solcher Antwort, wie Rauscher sie hier geben läßt,
Recht haben, zeigt der fort und fort festgehaltene Gebrauch, daß bei der Krönung
eines Papstes der erste Kardinaldiakon demselben die Tiara mit den Worten
aufsetzt: „Empfange die mit drei Kronen geschmückte Tiara und wisse, daß du
der Vater der Fürsten und Könige, der Regierer der Welt und der Stell¬
vertreter des Erlösers bist," zeigte auch vor uicht langer Zeit Windthorst, als
er auf einer Katholikenversammlung ausrief: „Und der Papst regiert doch
die Welt!"

Es ist also klar, was die katholische Kirche will, wenn sie von ihrem
Rechte, von ihrer Freiheit und Selbständigkeit redet. Zufolge dieses Rechtes
sind noch heute die Bischöfe, und wären sie auch sanft und friedsam wie die
Tauben, durch ihren Eid verpflichtet, „die Ketzer nach Kräften zu verfolgen,"
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unter welchem Namen die Protestanten zu allererst zn verstehen sind; zufolge
dieses Rechtes wird die Parität der protestantischen und der katholischen Kirche
für die größte Beleidigung der letztern und für eine gotteslästerliche Lehre er¬
klärt, nicht bloß von Pins IX., sondern auch von dem „Friedenspapste" Leo,
und zufolge dieses Rechtes ist die Gewissensfreiheit ein Angriff auf das Vor¬
recht der Wahrheit, in deren alleinigen Besitz die katholische Kirche ist. Als In¬
haber der Wahrheit hat die Klerisei auch ein Recht auf alle andern Vorrechte,
die sie seit Konstantin zu beanspruchen nicht aufgehört hat, vor allem auf Be¬
freiung von den bürgerlichen Lasten, z. B. von den Steuern auf Gut und Blut.
Wenn die Vertreter der klerikalen Partei heutzutage die Befreiung vom Militär¬
dienste für die Kleriker verlangen, so thun sie das auf Grund des alten Rechtes
der Freiheit von bürgerlichen Lasten, die nur für die <zg.rna,Iö8, die Fleischlichen,
sind; die Priester sind überhaupt nach den psendoisidorischenDekretalen die
Augäpfel Gottes, und wer sich an einem Priester versündigt, der begeht ein
Sakrilegium.

Das ist das göttliche Recht dieser Kirche, und um es zu verwirklichen,
dazu bedarf sie der Freiheit und Selbständigkeit gegenüber dem Staate. Und
darum kämpft sie mit allen Mitteln für den aufgehobenen fünfzehnten Paragraphen
der preußischen Verfassung, der ihr nur allzu lange diese Freiheit und Selb¬
ständigkeit, nach ihrer Auslegung wenigstens, gewährte, weshalb sie auch dessen
Aufnahme in die Neichsverfassung verlangte. Mit der Ablehnung dieses Ver¬
langens begann der Klerus seinen Kampf gegen den Staat. Bei der Menge
von Doktrinären, die wir in Deutschland trotz unsrer mit Blut gcschriebnen Ge¬
schichte haben, wissen die Wortführer der katholischen Kirche diese Worte von
Recht und Freiheit und Selbständigkeit so schön zu gebrauchen, daß sie alle die
damit kirren, denen die Folge ihres Systems auch dann noch über alles geht,
wenn sie sehen müssen, daß sie damit weiter nichts thun, als daß sie die Herr¬
schaftsziele eines Freiheitsfeindes fördern, der nie Erbarmen gekannt hat und
desfen Nechtsforderungen, was Deutschland angeht, nur den einen Zweck haben,
„das katholischeGlaubensbekenntnis als das einzig berechtigte und das deutsche
Kaiserreich als ein Lehen des Papstes zu dekretiren." Da aber doch, wie die
Wahlen vom 21. Februar gezeigt haben, die nationalen Parteien bei uns noch
die Übermacht haben, so tröstet man sich mit der Zukunft, und wenn man auch
uicht geradezu wie Aleander einst zur Zeit des Wormser Reichstages droht,
daß Rom die dummen Deutschen, wenn sie von ihm los sein wollten, so gegen
einander Hetzen werde, daß sie im eignen Blute erstickten, so lebt man doch des
Glaubens, den das „Regensburger Morgenblatt" neulich kundgab, wenn es
sagte: „Wir Katholiken können unmöglich an die Kraft und Dauer des lutherisch¬
preußischen Kaiserreichs glauben, welches ja außerhalb der glorreichen Urgeschichte
unsers Volkes und in einem Lande ist, das von dem eigentlichen Deutschland
völlig verschieden ist, weil es ursprünglich gar kein deutsches Land gewesen und



Die Freiheit und Selbständigkeit der evangelisch-protestantischen Kirche. <Z1

heute noch auf weite Strecken nicht ist." Diese Anschauung vom deutschen
Kaisertume und die Auffassung vom Rechte der katholischen Kirche, wie sie in
solchen Äußerungen sich kundgicbt, passen genau zusammen.

Natürlich stellt man dies Recht mit seinen Forderungen nicht so nackt und
bloß hin; man verlangt scheinbar unschuldige Dinge, Dinge mit dehnbaren Be¬
griffen, wie „Parität" der „Konfessionen," Freiheit der Schule vom Staat
Recht der Familie auf kirchliche Erziehung der Kinder, Unabhängigkeit der geist-
liehen Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Es sind das alles aber nur Vorstufen,
um zur Herrschaft über den Staat zu kommen. Für den Staatsmann, der
bewußt und fest ans dem Boden des modernen Staates steht, ist es darum eine
Unmöglichkeit, das zu gewähre«, was die katholische Kirche als ihr „Recht" an
sieht; auch die Freiheit und Selbständigkeit dieser Kirche wird er nur so weit
zugestehen können, daß die des Staates dabei besteht, und wo diese gefährdet
wird, da muß er der Kirche ihre Schranken ziehen. Für den modernen Staat
giebt es keinen andern Grundsatz m seinem Verhältnis zur Kirche als den,
welchen Bismarck in seiner Depesche an Arnim vom 26. Mai 1869 auf¬
stellt, wenn er schreibt: „Für Preußen giebt es verfassungsmäßig wie politisch
nur einen Standpunkt, den der vollen Freiheit der Kirche in kirchlichen Dingen
und der entschiednenAbwehr jedes Übergriffes auf das staatliche Gebiet." Das
Gebiet der kirchlichen Dinge ist aber nicht von den Bischöfen eigenmächtig zu
bestimmen und willkürlich auszudehnen, wie sie das versuchten in ihrer Aus¬
legung des fünfzehnten Artikels der preußischen Verfassung, sondern diejenigen
Gebiete der Kirche, welche irgend eine Beziehung zum bürgerlichen und staat¬
lichen Leben haben, sind durch Staatsgesetze zu regeln; für den modernen Staat
ist schlechterdings der Grundsatz festzuhalten, den der Reichskanzler aussprach:
„Die Souveränität kann nur eine einheitliche sein und muß es bleiben: die
Souveränität der Gesetzgebung!" Es war damals die Zeit, als die Bischöfe
von Landesgesetzen sprachen, die für sie und überhaupt für die Katholiken nicht
verbindlich seien. Solche Übergriffe werden stets versucht werden, sobald der
Klerus sich die Kraft zutraut, sie durchzuführen. Mit welchem Grade von
Entschiedenheit dann die Ausschreitungen von einer Negierung zurückgewiesen
werden können, das hängt hier mehr als auf jedem andern Gebiete von der
Unterstützung ab, die ihr durch die öffentliche Meinung geboten wird. Mit
der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. In der oben angeführten
Depesche weist Bismarck eine Einwirkung auf das Konzil selbst etwa durch
oreckores mit Recht zurück; am wenigsten will er Proteste auf einem Gebiete
haben, wo es nicht in der Macht des Protestirenden liegt, das zu verhindern,
wogegen er prvtestirt, wie das denn bei Abgesandten ketzerischer Regierungen in
Rom der Fall sein würde. Aber „etwas ganz andres als müssige und nicht
berücksichtigte Proteste sind die auf dem Gefühl der eignen Macht beruhenden
Kundgebungen der Regierungen, Übergriffe nicht dulden zu wollen," Einwir-



02 Die Freiheit und Selbständigkeit der evangelisch-protestantischen Kirche.

kungen auf die Kurie, „welche ihr die Gewißheit geben würden, daß sie bei
etwa beabsichtigtenAusschreitungen einem entschiednen Widerstande der deutschen
Regierungen begegnen werde," Ob nun der Widerstand Bismarcks im Kultur¬
kämpfe schließlich hätte entschiedner sein können, ob er ihn selbst anfangs ent-
schiedner gewollt hat, als es am Ende geschehen ist, darüber können wir jede
Erörterung umso eher unterlassen, als so viel feststeht, daß die Verfassung der
Geister in Deutschland weder einen größern noch dauernden Widerstand zuließ.
Auch wenn der Kanzler ein andres Ergebnis ins Auge gefaßt gehabt Hütte,
als schließlich erreicht worden ist, könnte man jedenfalls nur das eine sagen,
daß er einen Posten in seiner Rechnung nicht hoch genug angeschlagen hat:
die Bornirtheit der Menschen, oder genauer, der katholischen Massen einerseits
und der Fortschrittsdoktrinäre anderseits. Wenn Bismarck in seiner Jnstruktions-
depesche an den Gesandten in Rom vom 5. Januar 1870 die denkwürdigen und
auf die politische Reife des deutschen Volkes vertrauenden Worte schrieb: „Wir
haben die Gewißheit, auf dem Felde der Gesetzgebung,unterstützt von der Macht
der öffentlichen Meinung und dem ausgebildeten staatlichen Bewußtsein der
Nation, die Mittel zu finden, um jede Krisis zu überwinden und die gegnerischen
Ansprüche auf das Maß zurückzuführen, welches sich mit unserm Staatsleben
verträgt. Wir sind in Norddeutschland des nationalen und politischen Bewußt¬
seins, auch der katholischen Bevölkerung in ihrer Mehrheit, sicher, und haben
in der überwiegenden Mehrheit der evangelischen Kirche einen Stützpunkt, welcher
den Regierungen rein oder wesentlich katholischer Länder fehlt. Es bedarf für
uns der Versicherung des Papstes, daß dnrch die Ergebnisse des Konzils die
hergebrachten und festgestelltenBeziehungen der Kurie zu den Regierungen nicht
geändert werden sollten, in keiner Weise. Jeder Versuch, diese umzugestalten,
würde schließlich nicht zu unserm Nachteile ausfallen," wenn Bismarck so
sprach, wer will ihm einen Vorwurf daraus machen, daß dieses hochsinnige
Vertrauen sich nicht so bewährt hat, wie es der Aufschwung, den die neuver¬
jüngte Nation gewonnen hatte, erwarten ließ, damals, als das Drohen des
blöden Hödur noch schadlos zu sein schien?

Doch ein weiteres Fortspiunen dieser Betrachtung würde von unserm
Thema abbringen. Fest steht soviel: Der moderne Staat kann nicht zugestehen,
daß die Normen, welche sein Verhältnis zur Kirche feststellen, nicht in letzter
Instanz seiner Entscheidung vorbehalten bleiben müssen. Die ganze Geschichte
des Kaisertums im Mittelalter zeigt, daß es eben nicht zwei Herren neben ein¬
ander im Staate geben kann.

Wie man also mit der katholischenKirche dran ist, wenn sie von ihrem
Rechte, von ihrer Freiheit und Selbständigkeit spricht, das weiß man, und jeder
Staatsmann, auch wenn er Frieden mit ihr schließt, muß sich immer darauf
einrichten, daß er mit ihr nur einen „Präliminarvcrtrag mit Waffenstillstand
und Demarkationslinie" hat, um die Worte des Grafen Ballestrem, des Prä-
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sidenten der diesjährigen Katholikenversammlung zu Trier, zu gebrauchen, der
seinerseits den jetzt zwischen Staat und Kirche geschlossenenFrieden lieber so
bezeichnenmöchte. Und man muß sagen, das alles ist notwendige Folgerung,
sobald man den Dualismus zwischen Staat und Kirche oder Kirche nnd Staat,
wie der Ultramontane beständig die Reihe stellt, zugiebt und damit eineu Boden
schafft, auf welchem das ganze Mittelalter stand und die katholische Kirche fort
und fort steht.

Aber ist das auch der Boden für die protestantische Kirche?
Allerdings, Luther sowie die symbolischen Bücher und die altprotestantischen

Dogmatiker stehen noch auf diesem Boden. Aber wie stehen sie darauf? Wenn
Luther (und mit ihm die Reformatoren) in der Theorie die hergebrachte Nechts-
ansicht von den beiden Gewalten festhält, so beschränkt er die geistliche Gewalt auf
die Predigt und die schriftgemäße Spendung der Sakramente. Die ganze
Leitung der Kirche und ihre Verwaltung nimmt er nicht den geringsten Anstoß
der Staatsgewalt zu überweisen. Er fordert die Staatsgewalt auf, die Reform
der Kirche vorzunehmen, er hätte am liebsten gesehen, der Kaiser hätte sich an
die Spitze des kirchlichen Reformwerkes gestellt, nicht bloß um die Bestätigung
der deutschen Bischöfe durch den Papst und die Geldzahlungen an ihn zu ver¬
bieten, sondern auch um den Papst selbst auf seine geistlichen Aufgaben zu be¬
schränken und die Heiligenfeste, die Seelenmessen, die Bettelklöster und die Wall¬
fahrtskapellen, alles sogenannt innerkirchliche Dinge, abzuschaffen. Damit war
im Gründe ein vollständig neuer Rechtsstandpunkt ausgesprochen, mit dessen
Geltendmachung ein Wendepunkt in der Geschichte gegeben war. Denn
um dieses Verlangen als berechtigt nachzuweisen, mußte die Kirche als hierar¬
chische Anstalt aufgehoben werden, ein Unternehmen, welches Luther in der
überzeugendsten, genialsten Weise in seiner Schrift „An den christlichen Adel
deutscher Nation" durchführte. Diese Schrift, die, wie gesagt, die Aufhebung
der Hierarchie ausspricht, küudigte damit so sehr die ganze moderne Zeit mit
ihrer neuen Geschichtsentwicklungan, daß Hegel sehr Recht hat, wenn er in
seiner Geschichte der Philosophie die Hauptthat der Reformation in die Auf¬
hebung des Unterschiedes von Klerus und Laientum, in die Negirung des
Priesterstandes, des sg.oöräotwm, setzt. Hegel hat hierbei gezeigt, welcher scharfe
geschichtliche Blick für die Entwicklung des Geistes ihm eigen ist. Was Luther
sonst im einzelnen lehrt, das können wir mit unsrer Bildung des achtzehnten
und neunzehnten Jahrhunderts gar oft nicht mehr bejahen, besonders das nicht,
wo er selbst noch auf katholischem oder halb katholischemBoden steht. In
solchen Stücken hat seine Lehre wie jede andre theologische Dogmatik ihre ver¬
gängliche Seite. Was er aber über das Priestertum uud die geistliche Macht
lehrt, das schuf nicht bloß damals eine Änderung der politischenund kirchlichen
Dinge, sondern ist fort und fort bewegende Kraft in der Gedankenwelt der
heutigen Menschheit. Und zwar war die Grundlage der katholischenHierarchie
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damit untergraben, daß Luther das Recht der Gemeinde, d. h. auf dem Gebiete
des Glaubens, das Recht der freien christlichen Persönlichkeit zur Geltung
brachte. Gegenüber der christlich gläubigen und in solchem Glauben freien Per¬
sönlichkeit fallen alle Rechte der Hierarchie und diese selbst. Wie der Glaube
allein vor Gott rechtfertigt, so hat auch nur die Kirche des Glaubens, die Ge¬
meinde der Gläubigen, ein Recht zu bestehen. Und dieses Recht zur Geltung
zu bringen, d. h. die Kirche zu regieren, was um der Ordnung willen geschehen
muß, das ist Sache der weltlichen Obrigkeit, die die Ordnung auf Erden zu
wahren hat. Das lehrt das Buch „An den christlichen Adel deutscher Nation
von des christlichen Standes Besserung" auf jeder Seite. Luther redet da von
den drei Mauern der Romanisten; zum ersten hätten sie gesetzt und gesagt:
weltliche Gewalt habe nicht Recht über sie und geistliche sei über die weltliche;
„nun helf' uns Gott und geb' uns der Posaunen eine, damit die Mauern
Jerichos wurden umgeworfen, daß wir diese strohernen und papiernen Mauern
auch umblasen." Uud nun greift er die erste Mauer an: „Man hat erfunden,
daß Papst, Bischöfe, Priester, Klostervolk werden der geistliche Stand genannt,
Fürsten, Herren, Handwerks- und Ackerleute der weltliche Stand, welches eine
gar feine, gleißnerische Erdichtung ist; doch soll niemand dadurch sich ein¬
schüchtern lassen, und das aus dem Grunde: denn alle Christen sind wahrhaft
geistlichen Standes, und ist unter ihnen kein Unterschied, denn des Amtes halben
allein." Wenn es keinen besondern geistlichen Stand giebt, so hat, „was wider
Gott ist und den Menschen schädlich an Leib und Seele, nicht allein eine jeg¬
liche Gemeinde, Rat oder Obrigkeit Gewalt abzuthun und zu wehren, ohne
Wissen und Willen des Papstes oder Bischofs, sondern ist auch schuldig, bei
seiner Seelen Seligkeit dasselbe zu wehren, ob es gleich Papst oder Bischof
nicht wollte." Man kann gar nicht stärker die Abhängigkeit aller kirchlichen
Einrichtungen von dem öffentlichen weltlichen Wesen aussprechen, als es hier
geschieht. Wenn dabei auch Luther sagt, daß Papst und Bischöfe hätten die
ersten sein sollen, die dem Schaden wehreten, so war dasselbe in Luthers Augen
eben nur ihre Schuldigkeit um des geistlichen Amtes willen, das ihnen aufge¬
tragen war, uicht weil dieses Amt etwas von Staat uud Gemeinde Unab¬
hängiges und Selbständiges wäre. Dagegen wehrt sich Luther vielmehr mit
aller Kraft, und weil er weiß, daß der Papst sich uie auf diesen Standpunkt
stellen wird, so verzichtet er auf jeden Vertrag mit Rom: „Es ist noch nie
Gutcs und wird nimmer mehr aus dem Papsttum und seinen Gesetzen kommen."

Hier liegt das Grnndsätzliche in Luthers Reform gegenüber der versuchten
Reform der drei großen Konzile in dem Jahrhundert vor ihm. Er machte
damit der Nechtsanschauuug des Mittelalters, dem Dualismus, ein Ende und
steht darum an der Spitze der neuen Zeit. „Drum sollte ein Priesterstand
nichts andres sein in der Christenheit, denn als ein Amtmann ^staatlicherDieners
dieweil ^so lange) er im Amte ist, geht er vor, wird er aber abgesetzt, ist er
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ein Bauer oder Bürger wie die andern. Aber nun haben sie erdichtet ods.rg,o
tsros iuMtzdilgL und schwätzen, daß ein abgesetzter Priester dennoch etwas
andres sei, als ein schlichter Laie. . . . Das sind alles mcnschenerdichteteRede
und Gesetz. ... Christus hat nicht zwei noch zweierlei Art Körper, einen weltlich,
den andern geistlich. Ein Haupt ist und einen Körper hat er." In diesem
Körper ist Geistlicher und Laie gleich, der Geistliche selbst nicht mehr geistlich
als der Laie, es ist nur ebeu sein Name so: „Gleichwie nun die, so man jetzt
geistlich heißt oder Priester, Bischöfe oder Päpste, sind von den andern Christen
nicht weiter oder würdiger geschieden,denn daß sie das Wort Gottes und die
Sakramente sollen Handel»; das ist ihr Werk und Amt; also hat die weltliche
Obrigkeit das Schwert und die Ruten in der Hand." Wenn es aber so ist.
daß „des Priesters Amt nur das Predigen ist, und wenn er das nicht thut,
er Priester ist gerade so, wie ein gemalter Mensch Mensch ist," so ist es nur
eine Folge, daß mit dem hierarchischen Stande auch die hierarchische Gewalt
aufhört; „übrigens wird, wenn ich nicht irre, so dies Sakrament und Wahn¬
gebilde ^die Priesterweihe^ einmal zusammenbricht, das Papsttum selbst mit
seineu Charakteren kaum bestehen bleiben, und wird wieder zu uns kommen die
fröhliche Freiheit" (von der babylonischenGefangenschaft ?c., Art. VI). Und so
hebt Luther folgerecht aus seinem großen Grundsatze des allgemeinen Priester-
tums die geistliche Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung, und damit eigentlich das,
was man bisher unter geistlicher Gewalt verstand, vollständig auf; es giebt
nur eine Gewalt, die auch über die Geistlichen von Gott verordnet ist: „Nun
sieh, wie christlich das gesetzt und gesagt ist, weltliche Gewalt sei nicht über die
Geistlichkeit, solle sie auch nicht strafen. Das ist eben so viel gesagt wie: die
Hand soll nichts dazu thuu, ob das Auge große Not leidet. . .. Drum sag'
ich: dieweil weltliche Gewalt von Gott verordnet ist, die Bösen zu strafen und
die Frommen zu schützen, so soll man ihr Amt lassen frei gehen unverhindert
durch den ganzen Körper der Christenheit, niemand angesehen, sie treffe Papst,
Bischöfe, Pfasfeu, Mönche, Nonnen, oder was es ist____Die römischen Schreiber
mit ihren Gesetzen machen, daß sie sich ausziehen aus dem Werk weltlich christ¬
licher Gewalt i^sich ihr entziehen^, daß sie nur frei mögen sein, ^nm^j böse zu
sein." Und wie Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit nur eine im Staate sein
kann, die der weltlichen Obrigkeit zukommt, so ist auch die Verwaltung der
Kirche, so weit sie weltliches Gut betrifft, Sache des Staates; die geistliche
Gewalt hat nur das geistliche Gut zu verwalten, d. h. Wort und Sakrament,
damit Glaube und gute Werke die Frucht dieser Verwaltung seien: „Geistliche
Gewalt soll geistlich Gut regieren, wie das die Vernunft lehrt, geistlich Gut
aber ist nicht Geld noch leiblich Ding, sondern Glauben und gute Werke."
Indessen hätte Luther nichts dagegen gehabt, wenn die Verwaltung des Kirchen¬
gutes bei den Bischöfen geblieben wäre: „Doch möchte man gönnen, daß Dinge,
die die Lehen oder Pfründen betreffen, vor Bischöfen, Erzbischvfeu. Primaten
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gehandelt würden," aber damit soll durchaus nicht ein Recht ausgesprochen
sein, wie es die päpstliche Verwaltung beanspruchte, sondern wie die christliche
Obrigkeit dies regelt, so ists ihm recht; er verlangt nur eigne Einrichtungen
für die deutsche Kirche. Als Luthers Hoffnung, daß die deutschenBischöfe sich
mit der Reform der Kirche versöhnen würden, nicht in Erfüllung ging, hatte
er auch dann nichts dagegen, daß Fürsten und Magistrate die oberste Ver¬
waltung der Kirche übernahmen, als beide und „die großen Hansen" mit ihnen
sich eines guten Teiles des Kirchengutes bemächtigten; wo MelcmchthonStoß¬
seufzer hatte: Iltmain, utinairi rwQ oMäenr Äoinin^ioiiöni, svä ÄÜwillislrationsin
öxisooxorum röLuxLiaro vossömus! — da fuhr Luther nur gelegentlich mit derben
Worten drein, um der Habsucht und Raublust zu wehren. Er hat aber nie
wieder eine Verwaltung durch die Kirche selbst gefordert, wohl in dem Gefühl,
daß mit der Ääministratw öxisooxorulli auch die äoinins-tio wieder einziehen
würde, samt dem ganzen geistlichen Papstgesetz, in dem „nicht zwei Zeilen sind,
die einen frommen Christen möchten unterweisen, und leider so viel irrige Gesetze,
daß nichts besser wäre, als man machte einen roten Haufen daraus."

Was wir bisher angeführt haben, das klingt alles so ungeheuer anti¬
katholisch, so durchaus modern, daß man daraus deutlich ersieht, das katholische
Lebensideal ist in Trümmer geschlagen, die zwei Gewalten sind aufgehoben, uud
an deren Stelle tritt die eine Gewalt mit der Anerkennung aller natürlichen
Ordnungen und Zwecke als göttlicher, wie denn diesen Gedanken, der eine neue
Anschauung der Dinge und eine neue Grundlage der Sittlichkeit aufstellte, Luther
auch mit den einfachen Worten aussprach: „Gott hat uns in diese Welt berufen
und gesetzt, und nicht aus der Welt hinaus!" Das also ist Lnthers An¬
schauung.

Auch in die symbolischenBüchern der lutherischen Kirche ging diese An¬
schauung über. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und politische Gesetzgebung der
kirchlichen Angelegenheiten mußten als weltliche Dinge betrachtet werden, sobald
die Kirche ausgesagt wurde als „eine Gemeinschaft der Heiligen, in welcher das
Evangelium recht gelehrt und die Sakramente recht verwaltet werden," wie der
Art. VII der LonIöSLio ^.uZustM» bestimmt. Das Kirchenregiment als solches
hat dann seine alleinige Aufgabe darin zu sehen, daß niemand in der Kirche
öffentlich lehre und die Sakramente verwalte, als der dazu berufen, riw ?o-
oaw8, ist (ebend. Art. XIV), und zwar ist auch dies so festgesetzt allein um
der Ordnung willen. Äußere Leitung und Verwaltung der kirchlichen Dinge
selbst gehört mit unter die res eivilss, die durch Mvig. oivilig, erledigt werden,
die wie alles andre geordnete Regiment und Gesetz von Gott geschaffene Ordnung
sind (Art. XVI). War die ungeheure Macht der alten Kirche in stetigem
Fortschritt aus dem Mißbrauch eines ursprünglich rein kirchlichen Aktes, der
Macht, die Sünde zu vergeben, der xotsstas oliivwin, hervorgegangen, so wird
alle Möglichkeit eines solchen Mißbranchs grundsätzlich und für immer damit
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aufgehoben, daß der Sündenerlaß zu jeder Zeit solchen, die bußfertig sind,
gewährt werden muß (eoelesm. . . reclermtikus xoenitsntiam adsolutionsin
imxertiri äedot), und die Bnße besteht ganz allein in Reue und Leid über die
Sünde und im Glauben an die Vergebung der Sünde durch die Gnade Gottes.
Die Ohrcnbeichte, die dem katholischen Priester diese ungeheure Macht über die
Gewissen verleiht, sowie alle durch den kirchlichen Strafkodex auferlegte Genug¬
thuung, die LMslÄotio oxeris, ist verworfen, und damit aller priesterlichen Macht
der Grund und Boden entzogen (ebend. Art. XII).

Zur Zeit des Augsburgcr Reichstages hat eiu so festes Geleise der Dinge
die neue Anschauung gewonnen, daß die neue Kirche hier schon ihre ganz be¬
stimmten Normen aufstellen und festhalten mußte, so sehr, daß selbst der „Leise¬
treter" Melanchthon, der die Angustcma verfaßte, nicht anders konnte, als diese
grundsätzlicheAnschauung der Reformation zur Geltung zu bringen. Im zweiten
Teile dieser Oontessio (Kap. 7) wird dann vollends die klarste Scheidung dieser
beiden Gewalten, der kirchlichen und der weltlichen, der xotesws eevlesiastioa »nd
der xotesws Mclii, in der Weise festgestellt, daß die erstere einfach in der
Predigt des Evangeliums, in Sündenerlaß und Sakramentsverwaltung gesehen
und dagegen eine Ausrüstung der xotestas eoelssiastieit mit weltlichen Macht¬
attributen als das schwerste Unheil betrachtet wird: „Aus solcher Verwirrnng
^der Vermischung beider Gewalten) sind die größten Kriege, die heftigsten Be¬
wegungen entstanden, indem die Päpste, sich steifend auf ihre geistliche Macht...
die weltlichen Königreiche auf andre zu übertragen und dem Kaiser die oberste
Gewalt zn entreißen versuchten" (ex Iiao eontusione maxima bellg,, inn-xirni
inows exstiterunt, äuvi xcmtiüos8, krsti xotsstAte ols-vwin . . . reZng. innnäi
transterre et iinxeratorilms diniere iinxerinm oonati snnt,). Die geistliche
Gewalt handelt nur von ewigen, nicht von zeitlichen Dingen (eonoeclit res
Äeterng-s), und ist darum schlechterdings auf den Dienst am Wort zu beschränken
(wntum, exsrostur xer Ministerium, verdi). Die zeitlichen Dinge stehen auf
bürgerlicher Rechtsprechung und Verwaltung, mit der die kirchliche Gewalt
gerade so wenig zu thun hat, wie die Kunst des Gesanges: „Die geistliche
Gewalt ist der politischen Verwaltung nicht im Wege, wie die Gesangskunst
der politischen Verwaltung nicht im Wege ist" (non irnxeäit xotesws socle-
8ig.8t.iea xolit.ieg.ra aämini8trg.t,ionein, sieut ars egnencli riiliil iurpeäit xotitioam
ÄämimstrMcmein). Das Gleichnis ist höchst sprechend; es zeigt, wie in der
Anschauung der Reformatoren die ganze geistliche Gewalt nur eine Funktion
ist, die, wie Kunst und Wissenschaft, ihr Leben führt innerhalb des staatlichen
Organismus, von den Organen des Staates geschützt und geleitet, soweit sie
solchen Schutzes und solcher Leitung bedarf; es kann die Kirche für den Be¬
stand des Staates einen wichtigeren und breiteren Beitrag liefern als Kunst
und Wissenschaft, aber sie ist, als nur geistigen beziehentlich geistlichen Inter¬
essen dienend, nicht mit weltlicher Gewalt ausznrüsten, die erzwingbares Recht
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handhabt. Die Kirche aber hat kein erzwingbares Recht: „Nach dem Evan¬
gelium kommt weiter keine Rechtsprechung den Bischöfen zu als Bischöfen, das
heißt solchen, denen der Dienst am Wort und Sakrament anvertraut ist, außer
allein der Erlaß der Sünden" (sLvrmäuni sva-nMlium, . . . nullg, ^juriMot-w
vomxstit sxisooM nt spisooxis, liov sst, tiis, auilms eomnnssnin sst mini-
stsriuin verbi st 8Ävrg.mLntum, nisi rsimtters pseoata). Auch da, wo sie, die
Kirche, zu ihrem eignen Bestände Normen aufstellen muß, nach denen sie sich
regelt, ist dies kein erzwingbarcs Recht. So muß sie ihre Lehre aufstellen,
und solche, die nicht zu ihrer Gemeinschaftgehören, von sich ausschließen können,
aber auch das kann sie nur ohne alle rechtliche und staatliche Folgen, und zwar
sine vi KuinMÄ, se-ä vsrdo.

Damit ist nicht ausgeschlossen, daß die weltliche Gewalt gewisse ihr eig¬
nende Aufgaben auch zugleich auf die Träger der geistlichen Gewalt übertragen
könne; aber es geschieht das dann eben im Auftrage der weltlichenGewalt, äs
Mre- IrumÄno, nicht äivino, wie die alte Kirche es beanspruchte und beansprucht.
Die neue Kirche lehrt: „Wenn die Bischöfe irgend eine andre, sei es ausübende
Gewalt, sei es Rechtsprechung in Aburteilung von Rechtssachen, als z. B. in
Ehesachen oder Leistung des Zehnten u. f. w., haben, so haben sie diese nach
menschlichem Rechte" (si ang-m Neckönt ^visoop^ aliktm vgl xotöst^töin veä
jurisäiotiouöiQ in ooAnosczsnäis eg-nsis, viäciliost rng-triinonii aut äsoiiNÄruinetc.,
nanv Kg.l)kvt, dumMc, jurs). Versagen die Ausüber dieser von der weltlichen
Macht übertragenen Gewalt irgendwie, so hat die weltliche Macht die Pflicht,
hier Wandel zu schaffen, um die Ordnung und den Frieden des gemeinen Wesens
aufrecht zu erhalten (esssantiduL oräwarüs ooZuntur xriiuzivss vol inviti, suis
subäitis Ms äivöi's, ut> vax retinsawr). Waun und in welchen Fällen aber
dies Versagen eintritt, das zu bestimmen ist natürlich wiederum eine Sache,
die vor die Entscheidung der weltlichen Macht gehört. Es ist ja bezeichnend,
daß in den kurz vorher erwähnten Worten gerade die äsoirus-ö, die Einnahmen
des Geistlichen, mit erwähnt werden. Damit, daß auch diese der Gerichtsbarkeit
der weltlichen Macht unterstellt werden, ist überhaupt nach reformatorischer An¬
schauung die ganze bürgerliche Stellung des Geistlichen auf den bürgerlich
staatlichen Grund und Boden gestellt, und die Prttfnng, wie weit der Geist¬
liche als Bürger und staatlicher Beauftragter, wie weit als geistlicher Beauf¬
tragter zu betrachten sei, ist dem Urteil der bürgerlichen Behörde anheimgegeben,
d. h. in Zweifelsfällen giebt der Staat mit seinem Urteil den Ausschlag.

Hat also auch die Kirche der Reformation noch die Zweiheit der Gewalten
dem Worte nach, thatsächlich ist für sie die Einheit aller Gewalt vorhanden im
Staate, wie denn Luther immer ein sehr starkes Gefühl davon hatte, daß
niemand zween Herren dienen kann. Die Herrschaft geistlicher Macht war ihm
so widerwärtig, daß er noch beim Abschied aus Schmalkalden, obschon von
Krankheit heftig beschwert, den Seinen zurief: „Gott erfülle euch mit dem Hasse
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des Papstes!" Und selbst Melcmchthon geht so weit, daß er auch rein kirchliche
Dinge dem Träger der staatlichen Hoheit zuweist, wie das z. B. in dem ?rg.e-
wws Äs xotsstiits geschieht 270): „Insonderheit thut es not, daß
die hervorragenden Glieder der Kirche, die Könige und Fürsten, für die Kirche
sorgen und sie beraten, damit die Irrtümer aufgehoben werden und die Gewissen
gesunden. . . . Darum möchte es wohl die unwürdigste Sache sein, daß sie ihr
Ansehen und ihre Macht verwendeten zur Kräftigung von Götzendienst und der
übrigen Schandthaten und zur Ermordung der Gläubigen" (imxriini8 oxortst,
xiÄeoixug, insmdr» soolssiÄS, rs^s8 st xrinoixs8 von8u1srs ses1ö8ias st ourMs,
ut srrorss tollantur st sonMisntms sAnsutur. . . . Hn-irs inäi^ni^iinuin tnsrit,
«08 voriksri's aootsritatsm st xotsutia-in 8ng,in g.ä ooMrinAll,cIg>nrläol^tri^m st
sstsra ÜÄ^itiÄ st g.ä t^oisnäag SÄsäs8 8Mot,0ruin). Der letzte Beisatz zeigt
uns auch, wo die Reformatoren das Urteil über die srrorss dem Staate zu
überlasten kein Bedenken trugen, nämlich da, wo in der Lehre der Zusammen¬
hang des religiösen und des rechtlich sittlichen Gebietes zu Tage tritt. Hier
hat der Staat das Urteil, ob die Kirche mit ihrer Lehre im Irrtume ist oder
nicht, gerade so gut, wie er das Urteil hat, wo es sich um die bürgerliche
Stellung des Geistlichen, seine Rechte uud Pflichten in weltlichen Dingen
handelt.

Und so muß es im modernen Staate, der das Ergebnis jener Bewegung
ist, welche mit der Reformation begann, bleiben. Wollte unsre evangelisch-prote¬
stantische Kirche irgend ein Verlangen geltend machen auf irgend welche Vor¬
rechte, und zwar cinf diese als Ausflnß ihrer xotsstg« svols^g^tiog., etwa auf
eine Befreiung der Geistlichen vom Militärdienste, oder auf ein vom Staate
unabhängiges Bestenerungsrecht der kirchlichen Gemeinde, oder auf Besetzung
staatlicher Ämter, z. B. gewisser Lehrämter im Schuldienste und an der Uni¬
versität, alles Dinge, die von der klerikalen Seite in der protestantischen Kirche
heutzutage scharf erstrebt werden, so mnß man solchem Beginnen die Worte
Melanchthons zurufen: Oportst . . . rs^ss st xrwsixs8 ooll8u1srs soolssias!

(Schluß folgt.)
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